
Friedhofssatzung

S atzung
derO rtsgem eindeS ellerich

überdieO rdnungaufdem gem eindlichenFriedhofvom 13.12.2018

DerO rtsgem einderat S ellerich hat aufgrund des§ 24 derGem eindeordnung fürR heinland-P falz
(Gem O )sow ieder§§ 2 Abs.3,5 Abs.2 und 6 Abs.1 S atz1 desBestattungsgesetzes(BestG)folgende
S atzungbeschlossen,diehierm itbekanntgem achtw ird.

1.Allgem eineVorschriften

§ 1 Geltungsbereich

DieseS atzunggiltfürdenim GebietderO rtsgem eindeS ellerichgelegenenundvonihrverw alteten
Friedhof.

§ 2 Friedhofszw eck/Bestattungsanspruch

(1)DerFriedhofsteht im Eigentum derO rtsgem einde S ellerich und w ird alsnicht rechtsfähige An-
stalt(öffentlicheEinrichtung)vondieserbetrieben.

(2)DerFriedhofim S innedes§ 1 derS atzungdientderBestattungvon

a)P ersonen,die zum Zeitpunkt IhresT odesEinw ohnerderO rtsgem einde S ellerich und deren
O rtsteilenS ellericherHöhe,Herscheidund Hontheim w aren,
b)P ersonen,dieeinbesonderesR echtaufBestattungineinerbestim m tenGrabstättehaben
c)P ersonen,dieohneEinw ohnerzu sein,nach§ 2 Abs.2 S ätze2 und3 BestG zu bestattensind.

(3) Aufdem Friedhofsollfernerbestattet w erden,w erfrüherin derGem einde gew ohnt hat und
seine W ohnung hiernurw egen derAufnahm e in eine ausw ärtige Altenpflege-oderähnliche
Einrichtung oderw egen Verlegung desW ohnsitzeszu ausw ärtsw ohnenden Angehörigen zur
Verm eidungderAufnahm eineinerdergenanntenEinrichtungenaufgegebenhat.

(4)DieBestattungandererP ersonenkannaufAntragvondem Friedhofsträgerzugelassenw erden.

§ 3 S chließungundA ufhebung

(1)DerFriedhofoderT eile desFriedhofskönnen aufBeschlussdesO rtsgem einderatesganz oder
teilw eise fürw eitere Bestattungen oderBeisetzungen gesperrt(S chließung)oderanderen Zw e-
ckengew idm etw erden(Aufhebung)-vgl.§ 7 BestG.-.

(2)Durch die S chließung w ird die M öglichkeit w eiterer Bestattungen und Beisetzungen ausge-
schlossen.S ow eitdurchdieS chließungdasR echtaufw eitereBestattungenoderBeisetzungenin
W ahl-oderU rnenw ahlgrabstätten (S ondergräber)erlischt,w ird dem N utzungsberechtigten für
die restlicheN utzungszeitbeiEintritteinesw eiteren Bestattungs-oderBeisetzungsfallesaufAn-
trag eine andere W ahl-bzw .U rnengrabstätte zurVerfügung gestellt.S ow eit die N utzungszeit
nochnichtabgelaufenist,kannerindiesenFällendieU m bettungdahinverlangen.
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(3)Durch die Aufhebunggehtdie EigenschaftdesFriedhofesalsR uhestättederT oten verloren.Die

in R eihen-oderU rnenreihengrabstätten Bestatteten w erden,fallsdie R uhezeitnoch nichtabge-
laufen ist,die in W ahl-oderU rnenw ahlgrabstätten,fallsdieN utzungszeitnoch nichtabgelaufen
ist,aufKostenderGem eindeS ellerichinandereGrabstättenum gebettet.

(4)S chließungoderAufhebungw erden öffentlich bekanntgem acht.DerN utzungsberechtigte einer
W ahl-oderU rnenw ahlgrabstätte erhält außerdem einen schriftlichen Bescheid,w enn sein Auf-
enthaltbekanntoderüberdasEinw ohnerm eldeam tzu erm ittelnist.

(5)U m bettungsterm ine w erden spätestens einen M onat vorher öffentlich bekannt gem acht.
Gleichzeitig w erden sie beiW ahl-oderU rnenw ahlgrabstätten den N utzungsberechtigten,bei
R eihen-oderU rnenreihengrabstätten – sow eitm öglich – einem Angehörigen desVerstorbenen
m itgeteilt.

(6)Ersatzgrabstättenw erdenvonderGem eindeS ellerichaufderenKostenentsprechend denGrab-
stätten aufdem aufgehobenen bzw .geschlossenen Friedhofoderdem Friedhofsteilhergerich-
tet.DieErsatzw ahlgrabstättenw erdenGegenstand desN utzungsrechts.

2.O rdnungsvorschriften

§ 4 Ö ffnungszeiten

(1)Die Ö ffnungszeiten w erden an den Eingängen durch Aushang bekanntgegeben.Zu anderen Zei-
tendürfendieFriedhöfenurm itErlaubnisdesFriedhofsträgersbetretenw erden.

(2)DerFriedhofsträgerkann ausbesonderem AnlassdasBetreten desFriedhofesodereinzelner
Friedhofsteilevorübergehend untersagen.

§ 5Verhaltenaufdem Friedhof

(1)Die Besucherhaben sich aufdem FriedhofderW ürde desO rtesentsprechend zu verhalten.Die
AnordnungendesFriedhofspersonalssindzu befolgen.

(2)Kinderunter8JahrendürfendenFriedhofnurinBegleitungErw achsenerbetreten.

(3)Aufdem Friedhofistinsbesonderenichtgestattet,
a) dieW egem itFahrzeugenallerArtzu befahren-ausgenom m ensind:Kinderw agenundR oll-

stühlesow ieHandw agenzurBeförderungvonM aterialzurGrabherrichtung,leichteFahr-
zeugevonzugelassenenGew erbetreibendenundFahrzeugedesFriedhofsträgers,

b) W arenund L eistungenallerArt,sow iegew erblicheDiensteanzubietenund zu w erben,
c) anS onn-undFeiertagenundinderN äheeinerBestattung,BeisetzungoderGedenkfeierstö-

rendeArbeitenauszuführen,
d) Druckschriftenzu verteilen,
e) denFriedhofundseineEinrichtungen,Anlagenund Grabstättenzu verunreinigenoderzu

beschädigen,
f) Abraum außerhalbderdafürbestim m tenS tellenabzuladen,
g) T iere-ausgenom m enBlindenhunde-m itzubringen,
h) zu spielen,zu lärm enund M usikw iedergabegerätezu betreiben.DerFriedhofsträgerkann

Ausnahm enzulassen,sow eitsiem itdem Zw eckdesFriedhofesundderO rdnungaufihm
vereinbarsind.

i) Gew erbsm äßigoderanderealseigeneGrabstättenzu fotografierenoderzu film en,essei
denn,
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aa)einentsprechenderAuftrageinesN utzungsberechtigtenliegtvoroder
bb)derFriedhofsträgerhatzugestim m t.FürdasVerw altungsverfahrengilt§ 6 Abs.1 S atz2

und3 entsprechend."

(4)Feiern und andere nichtm it einerBestattung/Beisetzung zusam m enhängende Veranstaltungen
bedürfen derZustim m ung derFriedhofsverw altung;sie sind spätestensvierT age vorheranzum el-
den

§ 6A usführengew erblicherArbeiten*

(1)Bildhauer,S teinm etze,Gärtnerund sonstige m it derGestaltung und Instandhaltung von Grab-
stätten befasste Gew erbetreibende bedürfen fürT ätigkeiten aufdem Friedhof,vorbehaltlich
anderw eitiger gesetzlicher R egelungen,der vorherigen Zulassung durch die Friedhofsverw al-
tung,die gleichzeitigden U m fangderT ätigkeiten festlegt.AufdasVerw altungsverfahren finden
die Bestim m ungen überdie Genehm igungsfiktion nach § 42adesVerw altungsverfahrensgeset-
zes(Vw VfG)m it derM aßgabe Anw endung,dassdie Frist nach § 42aAbs.2 S atz 1 Vw VfG vier
W ochenbeträgt.DasVerfahrenkannübereineneinheitlichenAnsprechpartnerim S innedes§ 1
Abs.1 desL andesgesetzesüberdie einheitlichen Ansprechpartnerin Verw altungsangelegenhei-
tenvom 27.10.2009,GVBI.S .355 inderjew eilsgeltendenFassungabgew ickeltw erden.

(2)Zugelassen w erden nursolche Gew erbetreibende,die in fachlicher,betrieblicherund persönli-
cherHinsichtzuverlässigsind.

(3)Zugelassene Gew erbetreibende erhalten eineBerechtigungskarte.Diese istdem Friedhofsperso-
nalvom Gew erbetreibendenoderseinenM itarbeiternaufVerlangenvorzuzeigen.

(4)DieZulassungkannentzogenw erden,w enndieVoraussetzungendesAbsatzes2 nichtm ehrvor-
liegen und die Gew erbetreibenden trotz zw eim aligerschriftlicherM ahnung gegen die Bestim -
m ungenderFriedhofssatzungverstoßen.

(5)R est-und Verpackungsm aterial,dasbeigew erblichen S teinm etz-und Gärtnerarbeiten anfällt,ist
vondenS teinm etzenund Gärtnernvom FriedhofaufeigeneKostenzu entsorgen

* Für das Verfahren zur grenzüberschreitenden vorübergehenden und gelegentlichen Erbringung von Dienst-
leistungen wird insbesondere auf die EU/EWR-Handwerk-Verordnung vom 18.März 2016 (BGBl. I S.) und
auf die §§ 4 ff. der Gewerbeordnung verwiesen.

3.Allgem eineBestattungsvorschriften

§ 7A llgem eines,A nzeigepflicht,Bestattungszeit

(1)Jede Bestattung ist unverzüglich nach Eintritt desT odesbeim Friedhofsträgeranzum elden.Die
vom S tandesam t ausgestellte Bestattungsgenehm igung ist m it dem Antrag aufBestattung vor
derBestattungoderBeisetzungbeiderFriedhofsverw altungvorzulegen.Fürdie Beisetzungvon
Aschengilt§ 15 Abs.4.

(2)W ird eine Bestattung oder Beisetzung in einer vorher erw orbenen W ahlgrabstät-
te/U rnenw ahlgrabstättebeantragt,istauchdasN utzungsrechtnachzuw eisen.

(3)Die Friedhofsverw altung setzt O rt und Zeit derBestattung im Benehm en m it den Angehörigen
undderzuständigenR eligionsgem einschaftfest.
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(4)Aschen m üssen spätestensdreiM onate nach derEinäscherung beigesetzt w erden,andernfalls
w erden sieaufKosten desBestattungspflichtigen (Verantw ortlichengem .§ 9 BestG)in einerU r-
nenreihengrabstättebeigesetzt.

(5)In jedem S arg darfnureine L eiche bestattet w erden.Esist jedoch gestattet ein Elternteilm it
einem nichtüber3 Jahrealtem Kind in einem S argzu bestatten.M itZustim m ungderFriedhofs-
verw altungkönnenauchGeschw isterim Alterbiszu 3 Jahrenineinem S argbestattetw erden.

§ 8S ärge

(1)S ärge m üssen festgefügtund so abgedichtetsein,dassjedesDurchsickern von Feuchtigkeitaus-
geschlossen ist.S ie dürfen nichtschw erverrottbarsein,sow eitnichtsanderesausdrücklich vor-
geschrieben ist.Eine Bestattung im L eichentuch w ird ausreligiösen Gründen gestattet.Diese
kann von derGenehm igungsbehörde untersagtw erden,w enn gesundheitliche oderhygienische
Bedenken bestehen.Die Überführung zum Bestattungsplatz hatin einem S arg zu erfolgen.§ 13
BestG bleibunberührt.

(2)DieS ärgesollenhöchstens2,05 m lang,0,65 m hochund im M ittelm aß 0,65 m breitsein.S ind in
Ausnahm efällen größereS ärge erforderlich,istdie Zustim m ungderFriedhofsverw altungbeider
Anm eldungderBestattungeinzuholen.

§ 9 Grabherstellung

(1)Die Gräberw erden in N achbarschaftshilfe hergestellt.S ollte diesnichtm öglich sein,w erden S ie
von dem Friedhofspersonalbzw .den Beauftragten desFriedhofsträgersausgehobenund w ieder
verfüllt.Diejew eiligenKostenbzw .Gebührensind vom Bestattungspflichtigenzu tragen.

(2)Die T iefe dereinzelnen Gräberbeträgt von derErdoberfläche (ohne Hügel)biszurO berkante
desS argesm indestens0,90 m ,biszurO berkante derU rne m indestens0,50 m .BeiT iefgräbern
(§ 14 Abs.3)beträgtdieT iefebiszurGrabsohle2,30 m .

(3)DieGräberfürErdbestattungenm üssenvoneinanderdurch m indestens0,30 m starkeErdw ände
getrenntsein.

(4)DerN utzungsberechtigte hat Grabzubehörvorheraufseine Kosten entfernen zu lassen.S ofern
beim Ausheben derGräberGrabm ale,Fundam ente oderGrabzubehördurch die Friedhofsver-
w altung entfernt w erden m üssen,sind die dadurch entstehenden Kosten durch den N utzungs-
berechtigten derFriedhofsverw altung zu erstatten.Die W iederinstandsetzung obliegt ebenfalls
dem N utzungsberechtigten.

§ 10 R uhezeit

DieR uhezeitfürL eichenbeträgt25 Jahre,Kinderunter5 JahrenundAschen15 Jahre.

§ 11 U m bettungen

(1)DieR uhederT otendarfgrundsätzlichnichtgestörtw erden.

(2)U m bettungen von L eichen und Aschen bedürfen,unbeschadet dersonstigen gesetzlichen Vor-
schriften1,dervorherigen Zustim m ung derFriedhofsverw altung.Die Zustim m ung kann nurbei
Vorliegen einesw ichtigen Grundeserteilt w erden; beiU m bettungen innerhalb derGem einde
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S ellerich im ersten JahrderR uhezeitnurbeivorliegen einesdringenden öffentlichen Interesses.
U m bettungen auseinerR eihengrabstätte / U rnenreihengrabstätte in eine andere R eihengrab-
stätte/U rnenreihengrabstättesind innerhalbderGem eindenichtzulässig.
§ 3 Abs.2 und3 bleibenunberührt.

(3)N ach AblaufderR uhezeit noch vorhandene L eichen-oderAschenreste können m it vorheriger
Zustim m ungderFriedhofsverw altunginbelegteGrabstättenum gebettetw erden.

(4)U m bettungenerfolgennuraufAntrag;antragsberechtigtsind beiU m bettungenausR eihengrab-
stätten/U rnenreihengrabstätten die Verantw ortlichen nach § 9 Abs.1 BestG,beiU m bettungen
ausW ahlgrabstätten/U rnenw ahlgrabstätten derjew eilige N utzungsberechtigte.Die Gem einde
istbeidringendem öffentlichem InteresseberechtigtU m bettungenvorzunehm en.

(5)U m bettungenw erdenvonderFriedhofsverw altungdurchgeführt.S iekannsichdabeiaucheines
gew erblichenU nternehm ersbedienen.S iebestim m tdenZeitpunktderU m bettung.

(6)Die Kosten derU m bettung und den Ersatz von S chäden,die an benachbarten Grabstätten und
AnlagendurcheineU m bettungentstehen,hatderAntragstellerzu tragen.

(7)DerAblaufderR uhezeit und derN utzungszeit w ird durch eine U m bettung nicht unterbrochen
odergehem m t.

(8)L eichen und Aschen dürfen zu anderen alszu U m bettungszw ecken nuraufbehördliche oder
richterlicheAnordnunghinausgegrabenw erden.

1 Die Ausgrabung oder die Umbettung einer Leiche oder der Asche eines Verstorbenen ist nur mit schriftlicher
Genehmigung der örtlichen Ordnungsbehörde zulässig (§ 17 Abs. 1 S. 1 BestG)

4.Grabstätten

§ 12 A llgem eines,A rtenderGrabstätten

(1)DieGrabstättenw erdenunterschiedenin

a)R eihengrabstättenfürErd-undfürU rnenbestattungen,
b)W ahlgrabstättenfürErd-undfürU rnenbestattungen
c)Ehrengrabstättenz.B.P riestergräber/Ehrenbürger

(2)Die Grabstätten bleiben Eigentum desFriedhofseigentüm ers.An ihnen können R echte nurnach
dieserS atzung erw orben w erden.Esbesteht kein Anspruch aufVerleihung desN utzungsrechts
aneinerderL agenachbestim m tenGrabstätteoderaufU nveränderlichkeitderU m gebung.

§ 13 R eihengrabstätten

(1)R eihengrabstätten sind Grabstätten (Einzelgräber) fürErdbestattungen oderU rnenbestattun-
gen,die derR eihe nach belegtund im T odesfallfürdie DauerderR uhezeitdeszu Bestattenden
schriftlich zugeteilt w erden.Ein W iedererw erb desN utzungsrechtsan derR eihengrabstätte ist
nichtm öglich.

(2)Esw erdeneingerichtet:
a)Einzelgrabfürverstorbenebiszum vollendendeten5.L ebensjahr
b)Einzelgrab fürverstorbeneabvollendetem 5.L ebensjahr
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(3)In jederR eihengrabstätte darf– außerin den Fällen des§ 7 Abs.5 – nureine L eiche bestattet
w erden.

§ 13aR asengräber

(1)DieR asengräberw erdenalsR eihengrabstättenund W ahlgrabstättenfüreinstelligeErd-und
U rnenbestattungenangelegt.BeiErdbestattungeninW ahlgrabstättenistaucheineBestattung
aufÜbertiefem öglich.

(2)DieGrabstättensinddurchdenVerfügungs-bzw .N utzungsberechtigteninnerhalb von6 W ochen
nach derBeisetzung von jeglichem Grabschm uck zu räum en.S ie w erden vom Friedhofsträger
eingeebnetund eingesät.

(3)Die P flege und dasM ähen desR asensw erden fürdie DauerderR uhezeitbeiR eihengrabstätten
und fürdie DauerderN utzungszeitbeiW ahlgrabstätten von Beauftragten desFriedhofsträgers
durchgeführt.

(4)Fürdie P flegearbeiten desR asens,dasw iederkehrende Verfüllen und Einsäen derabgesackten
Grabstätten,sow ie die eventuelle N euverlegung derN am ensplatten erhebt derFriedhofsträger
zusätzlich zu dernorm alen Grabgebühreineeinm aligeGebühr(P flegepauschale)fürden gesam -
ten Zeitraum derR uhefristbzw .desN utzungsrechtes.DieGebührergibtsich ausderjew eilsgel-
tendenFriedhofsgebührensatzung.

(5)Die Kenntlichm achung derGrabstätten erfolgtdurch steinerne N am enstafeln in derGröße:L än-
ge 40 cm x Breite 30 cm und m indestens4 cm hoch.Diese T afeln dürfen nicht m it erhabenen
Zahlen,Buchstaben oderS ym bolen versehen seinund sind vom N utzungsberechtigten innerhalb
von 3 M onate nach derBeisetzung dem Friedhofsträgerzu überlassen.W ird die N am enstafel
nicht innerhalb von 3 M onaten derO rtsgem einde übergeben,kann diese eine solche beauftra-
gen und dem Verfügungs-bzw .N utzungsberechtigten in R echnung stellen.Anonym e Bestattun-
gen sind im R asengrabfeld nicht vorgesehen,hierfürist ein gesondertesGrabfeld ausgew iesen.
DieN am enstafelnw erdenvom Friedhofsträgersoeingebaut,dassdasBefahrenderR asengräber
m öglichist.

(6)InderVegetationszeitsinddieR asengräbervonjeglichem Grabschm uckund Grableuchtenfrei-
zuhalten.BeiZuw iderhandlungw erdendieseGrabgegenständevonBeauftragendesFriedhofs-
trägersentsorgt.Esw irdeineFlächezum AblegenvonBlum enschm uckausgew iesen.Außerhalb
derVegetationszeit(vonAllerheiligenbisO stern)sind einfacherGrabschm ucksow ieGrableuch-
tenerlaubt.DiesesollenunterhalbderN am ensplatteaufgestelltw erden.

§ 14 W ahlgrabstätten

(1)W ahlgrabstätten sind Grabstätten fürErdbestattungen,an denen aufAntrag nach Zahlung der
festgesetzten Gebührein N utzungsrecht fürdie Dauervon 30 Jahren (N utzungszeit)2 verliehen
undderenL ageim Benehm enm itdem N utzungsberechtigtenbestim m tw ird.

(2)Esw ird eine U rkunde,die Beginn und Ende desN utzungsrechtsenthält,ausgestellt.Ausdem
N utzungsrechtergibtsichdieP flichtzurAnlageundP flegedesGrabes.

2 Die Nutzungszeit muss wesentlich länger bemessen sein, als die Ruhezeit um dem Wesen des Wahlgrabes zu
entsprechen (BVerwG, Urt.v.08.03.1974, VII C 73.72; VGH Kassel, Beschl.v.04.10.2005, 8 TG 491/05)
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(3)W ahlgrabstätten w erden alsein-oderm ehrstellige Grabstätten,alsEinfach-oderT iefgräber
vergeben.

(4)W ährend derN utzungszeitdarfeine w eitere Bestattung nurstattfinden,w enn die R uhezeitdie
N utzungszeitnichtüberschreitetoderdasN utzungsrechtfürdieZeitbiszum AblaufderR uhezeit
verlängertw ordenist.

(5)DasN utzungsrechtkann fürdie gesam te W ahlgrabstätte beieinem eintretenden S terbefallw ie-
derverliehenw erden.DieW iederverleihungerfolgtaufAntragnachdenindiesem Zeitpunktgel-
tendenBestim m ungenüberdenInhaltdesN utzungsrechtesunddiezu zahlendenGebühren.

(6)S chon beiderVerleihung desN utzungsrechtssollderN utzungsberechtigte fürden Fallseines
Ablebensausdem in S atz 2 genannten P ersonenkreiseinen N achfolgerim N utzungsrecht be-
stim m en und ihm dasN utzungsrechtdurch einen Vertrag übertragen.W ird biszu seinem Able-
ben keine derartige R egelung getroffen,geht dasN utzungsrecht in nachstehenderR eihenfolge
aufdieAngehörigendesverstorbenenN utzungsberechtigtenm itderenZustim m ungüber:

a)aufdenüberlebendenEhegatten,
b)aufdieKinder,
c)aufdieEnkelinderR eihenfolgederBerechtigungihrerVäterbzw .M ütter,
d)aufdieEltern,
e)aufdieGeschw ister,
f)aufsonstigeErben.

Innerhalb dereinzelnenGruppenw ird unterAusschlussderübrigenAngehörigenderGruppedie
nachJahrenältesteP ersonnutzungsberechtigt.

(7)Derjew eilige N utzungsberechtigte kann dasN utzungsrecht m it Zustim m ung desFriedhofsträ-
gersaufeine P erson ausdem Kreisderin Abs.6 S atz 2 genannten P ersonen m itderen Zustim -
m ungübertragen.DerR echtsnachfolgerhatbeiderFriedhofsverw altungdasN utzungsrechtun-
verzüglichnachErw erbaufsichum schreibenzu lassen.

(8)Derjew eilige N utzungsberechtigte hatim R ahm en dieserS atzungund derdazu ergangenen R e-
gelungendasR echt,inderW ahlgrabstättebestattetzu w erden,beiEintritteinesBestattungsfal-
lesüberandere Bestattungen und überdie ArtderGestaltungund derP flege derGrabstätte zu
entscheiden.

(9)DasN utzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit,an teilbelegten Grabstätten erst
nach Ablaufderletzten R uhezeitzurückgegeben w erden.Eine R ückgabe istnurfürdie gesam te
Grabstättem öglich.

(10)BeiR ückgabevonW ahlgrabstättenw ird andenN utzungsberechtigtendiefürdieW ahlgrabstät-
te gezahlte GebührunterBerücksichtigung derKostenentw icklung und derverbleibenden,auf
volleJahreabgerundetenN utzungszeitanteiligzurückerstattet.

§ 15U rnengrabstätten

(1)Aschendürfenbeigesetztw erden

a)inU rnenreihengrabstätten
b)inU rnenw ahlgrabstätten
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c)inR eihengrabstätte biszu 1 Asche,
d)inW ahlgrabstätten biszu 2 Aschenineinstelligenund

biszu 4 Ascheninm ehrstelligen.

(2)U rnenreihengrabstätten sind Aschenstätten,die derR eihe nach belegtund erstim T odesfallauf
dieDauerderR uhezeitzurBeisetzungabgegebenw erden.

(3)U rnenw ahlgrabstätten sind Aschenstätten,fürdie aufAntrag ein N utzungsrecht fürdie Dauer
von 20 Jahren (N utzungszeit)3 verliehen w ird.In einerU rnenw ahlgrabstätte dürfen zw eiU rnen
beigesetztw erden.

(4)DieBeisetzungistbeiderFriedhofsverw altungrechtzeitiganzum elden.DerAnm eldungsind eine
Ausfertigung derstandesam tlichen S terbeurkunde und die Bescheinigung desT rägersderFeu-
erbestattungsanlageüberdieEinäscherungbeizufügen.

(5)S ow eitsich ausderS atzung nichtetw asanderesergibt,gelten die Vorschriften fürR eihen-und
W ahlgrabstättenentsprechendauchfürU rnengrabstätten.

§ 16Ehrengrabstätten

DieZuerkennung,dieAnlageund dieU nterhaltungvon Ehrengrabstättenobliegtausschließlich dem
Friedhofsträger.

5.Grabm ale

§ 17GestaltungderGrabstätten

(1)Jede Grabstätteistso zu gestalten und an dieU m gebunganzupassen,dassdie W ürde desFried-
hofesin seinen einzelnen T eilen und in seinerGesam tanlage gew ahrtw ird.Esistdaraufzu ach-
ten,dassanbenachbartenGrabstättenund w ährend einerBestattungkeineBehinderungenent-
stehen.Ein überbauen derGrabstätte ist zu gestatten.DerFriedhofsträgerist berechtigt Grab-
schm uckzu versetztenoderzu entfernen.

(2)Hölzerne Grabzeichen sind m it einem w etterfesten Anstrich zu versehen,dervon Zeit zu Zeit
erneuertw erdenm uss.

(3)AlsW erkstoffesind nurHolz,M etall,N atursteinundKunststeinzugelassen.

(4)N ichtgestattetsindInschriften,diederW eihedesO rtesw idersprechen.

(5)AufGrabstättenfürErdbestattungbeträgtdiem axim aleHöhefürstehendeGrabm ale1,20 m .

(6)DieGrabgrößebeiU rnengrabstättenbeträgt0,60 m breitx1,20 m lang.

(7)Grababdeckungen/Grabplattensindbiszu 50% derGrabflächezulässig.DieGrabstättensollenin
ihrergesam tenR estflächebepflanztw erden.DieBepflanzungdarfdieanderenGrabstättenso-
w iedieöffentlichenAnlagenundW egenichtbeeinträchtigen.

(8)N ichtzugelassensindinsbesondereBäum eund großw üchsigeS träucher.M axim aleHöhe1,20 m .

(9)DieGrabeinfassungensind inderGrößedenbenachbartenGrabstättenanzupassen.
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(10)Die genaue Grablage istvorBeginn derBauarbeiten m itdem FriedhofspersonaloderderFried-

hofsverw altungvorO rtabzustim m en.

(11) Ausnahm envondiesenR egelungenbedürfenderbesonderenGenehm igung.

§ 18Zustim m ungserforderniszum
ErrichtenundÄ ndernvonGrabm alen

(1)DieErrichtungundjedeVeränderungvonGrabm alensind derFriedhofsverw altunganzuzeigen
m itderErklärung,dassdasVorhabendergültigenFriedhofssatzungentspricht.

(2)DerAnzeigesindbeizufügenderGrabm alentw urfm itGrundrissundS eitenansichtim M aßstab
1:10 unterAngabedesM aterialsundseinerBearbeitung.

(3)M itdem VorhabendarfeinenM onatnachVorlagedervollständigenAnzeigebegonnenw erden,
w ennseitensderFriedhofsverw altungindieserZeitkeineBedenkenw egeneinesVerstoßesge-
gendieFriedhofssatzunggeltendgem achtw erden.VorAblaufdesM onatsdarfbegonnenw er-
den,w enndieFriedhofsverw altungschriftlichdieÜbereinstim m ungm itdergeltendenFried-
hofssatzungbestätigt.

(4)DasVorhabenisterneutanzuzeigen,w enndasGrabm aloderdiesonstigebaulicheAnlagenicht
binneneinesJahresnachEinreichenderAnzeigeerrichtetbzw .geändertw ordenist.

§ 19 S tandsicherheitderGrabm ale

Die Grabm ale sind ihrerGröße entsprechend nach derT echnischen Anleitung zurS tandsicherheit
vonGrabm alanlagenzu fundam entierenund sozu befestigen,dasssiedauernd standsichersindund
auch beim Ö ffnen benachbarterGräbernicht um stürzen odersich senken können.S atz 1 gilt für
sonstigebaulicheAnlagenentsprechend.

§ 20 VerkehrssicherungspflichtfürGrabm ale

(1)DieGrabm aleund diesonstigenbaulichen Anlagen sind dauernd in verkehrssicherem Zustand zu
halten.S iesind zu überprüfen oderüberprüfenzu lassen,und zw arinderR egeljährlichzw eim al
– im Frühjahrnach derFrostperiode und im Herbst -.Verantw ortlich dafürist beiR eihen-und
U rnenreihengrabstätten,w erden Antrag aufZuteilung derGrabstätte (§13) gestellt hat: bei
W ahl-und U rnenw ahlgrabstättenderN utzungsberechtigte.

(2)S cheint die S tandsicherheit einesGrabm als,einersonstigen baulichen Anlage odervon T eilen
davon gefährdet,istderfürdie U nterhaltungVerantw ortliche (Abs.1)verpflichtet,unverzüglich
dieerforderlichenM aßnahm enzu treffen.

(3)BeiGefahrim Verzuge kann die Friedhofsverw altung aufKosten desVerantw ortlichen S iche-
rungsm aßnahm en (z.B.U m legen von Grabm alen)treffen,w ird derordnungsw idrige Zustand
trotz schriftlicherAufforderung derFriedhofsverw altung nicht innerhalb einerfestzusetzenden
angem essenen Fristbeseitigt,istdie Friedhofsverw altungdazu aufKosten desVerantw ortlichen
berechtigt.S iekann dasGrabm aloderT eiledavon entfernen.DieGem eindeistverpflichtet,die-
se Gegenstände dreiM onate aufzubew ahren.§ 21 Abs.2 S atz 4 gilt entsprechend.Ist derVer-
antw ortliche nicht bekannt oderüberdasEinw ohnerm eldeam t nicht zu erm itteln,genügen als
Aufforderung eine öffentliche Bekanntm achung und ein Hinw eisschild aufderGrabstätte,das
fürdieDauervoneinem M onataufgestelltw ird.



- 10 -
§ 21 EntfernenvonGrabm alen

(1)VorAblaufderR uhezeitoderderN utzungszeitdürfen Grabm ale nurm itvorherigerZustim m ung
derFriedhofsverw altungentferntw erden.

(2)N ach AblaufderR uhezeit beiR eihengrabstätten,nach AblaufderN utzungszeit beiW ahlgrab-
stätten odernach derEntziehung von Grabstätten und N utzungsrechten sind die Grabm ale und
sonstigen baulichen Anlagen innerhalb einerFrist von 3 M onaten zu entfernen.Aufden Ablauf
derR uhefristbzw .derN utzungszeitw ird schriftlichoderdurchöffentlicheBekanntm achunghin-
gew iesen.Kom m t derVerpflichtete dieserVerpflichtung nicht nach,so ist derFriedhofsträger
berechtigt,die Grabstätte abräum en zu lassen.FürdasAbräum en derGrabstätte erhebt der
FriedhofsträgerGebühren nach Aufw and.L ässtderVerpflichtetedasGrabm alund die sonstigen
baulichen Anlagen nichtbinnen 3 M onaten abholen,gehtes/gehen sie entschädigungslosin das
Eigentum derGem einde über,w enn diesesbeiErw erb desN utzungsrechtsoderbeiderGeneh-
m igungfürdie Errichtung desGrabm alesodersonstigerbaulicherAnlagen schriftlich vereinbart
w urde.S ofern Grabstätten von derFriedhofsverw altung abgeräum t w erden,hat derjew eilige
VerpflichtetedieKostenzu tragen.

6.HerrichtenundP flegederGrabstätten

§ 22 HerrichtenundInstandhaltenderGrabstätten

(1)AlleGrabstättenm üssenim R ahm enderVorschriftendes§ 17 hergerichtetund dauernd instand
gehalten w erden.Diesgilt entsprechend fürden Grabschm uck.Verw elkte Blum en und Kränze
sindunverzüglichvondenGrabstättenzu entfernen.

(2)Fürdie Herrichtung und die Instandhaltung ist beiR eihen-und U rnenreihengrabstätten derIn-
haberderGrabzuw eisung (Verantw ortlichergem äß § 9 BestG),beiW ahl-und U rnenw ahlgrab-
stättenderN utzungsberechtigteverantw ortlich.

(3)Die fürdie Grabstätten Verantw ortlichen können die Grabstätten selbst anlegen und pflegen
oderdam iteinenFriedhofsgärtnerbeauftragen.

(4)R eihengrabstätten m üssen innerhalb sechsM onaten nach derBestattung,W ahlgrabstätten in-
nerhalb vonsechsM onatennachderVerleihungdesN utzungsrechteshergerichtetw erden.

(5)Die Herrichtung,U nterhaltungund Veränderungdergärtnerischen Anlagen außerhalb derGrab-
stättenobliegenausschließlichdem Friedhofsträger.

(6)DieVerw endungvonP flanzenschutz-undU nkrautbekäm pfungsm ittelnistnichtgestattet.

§ 23 VernachlässigteGrabstätten

(1)W ird eineGrabstättenichtordnungsgem äß hergerichtetoderbepflanzt,hatderVerantw ortliche
auf schriftliche Aufforderung der Friedhofsverw altung die Grabstätte innerhalb einer jew eils
festzusetzenden angem essenen Frist in O rdnung zu bringen. Kom m t er dieser Verpflichtung
nichtnach,kann die Friedhofsverw altung die Grabstätte nach ihrem Erm essen aufseine Kosten
herrichtenodervorzeitigeinebnenlassen.

(2)Ist derVerantw ortliche nicht bekannt odernicht ohne w eitereszu erm itteln,genügt fürdie
Durchführung derM aßnahm e nach Abs.1 eine öffentliche Bekanntm achung oderein Hinw eis
aufderGrabstätte.

7.L eichenhalle
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§ 24 BenutzenderL eichenhalle

(1)Die L eichenhalle dient derAufnahm e derL eichen biszurBestattung.S ie darfnurm it Erlaubnis
derFriedhofsverw altungbetreten w erden.Die Friedhofsverw altungkann hierfürbestim m te Zei-
tenfestlegen,w obeiinbesonderenFällen(z.B.U nfalltod)Ausnahm enm öglichsind.

(2)Die S ärge sind spätestenseine halbe S tunde vorBeginn derT rauerfeieroderderBeisetzung
endgültigzu schließen.

(3)Die S ärge deran einernach seuchenrechtlichen Bestim m ungen m eldepflichtigen KrankheitVer-
storbenen sollen in einem besonderen R aum derL eichenhalle aufgestelltw erden.DerZutrittzu
diesen R äum en und die Besichtigung derL eichen bedürfen zusätzlich dervorherigen Zustim -
m ungdesAm tsarztes.

8.S chlussvorschriften

§ 25A lteR echte

(1)BeiGrabstätten,die beiInkrafttreten dieserS atzung bereitszugeteiltsind,richten sich R uhezeit
undGestaltungnachdenbisherigenVorschriften.

(2)Dievordem InkrafttretendieserS atzungentstandenen N utzungsrechtebleiben w eiterhin beste-
hen.

(3)Im ÜbrigengiltdieseS atzung.
§ 26Haftung

Die O rtsgem einde S ellerich haftet nicht für S chäden,die durch satzungsw idrige Benutzung des
Friedhofessow ie dessen Anlagen und Einrichtungen durch dritte P ersonen oderdurch T iere entste-
hen.

§ 27O rdnungsw idrigkeiten

(1)O rdnungsw idrighandelt,w ervorsätzlichoderfahrlässig
a) denFriedhofentgegenderBestim m ungendes§ 4 betritt,
b) sich aufdem Friedhofnicht derW ürde desO rtesentsprechend verhältoderdie Anordnun-

gendesFriedhofspersonalsnichtbefolgt(§ 5 Abs.1),
c) gegendieBestim m ungendes§ 5 verstößt,
d) einegew erblicheT ätigkeitaufdem FriedhofohneZulassungausübtund alsGew erbetrei-

benderabgebauteGrabanlagenund/oderR est-undVerpackungsm aterialaufdem Friedhof
zw ischenlagertund/oderentsorgt(§ 6 Abs.1 bis6),

e) U m bettungenohnevorherigeZustim m ungvornim m t(§ 11)
f) die Bestim m ungen überzulässige M aße fürGrabm ale,Bepflanzung und Grababdeckungen

nichteinhält(§17Ziffer5-8),
g) als Verfügungsberechtigter,N utzungsberechtigter oder Gew erbebetreibender Grabm ale

odersonstige Grabausstattungen ohne Zustim m ung errichtet oderverändert (§ 18 Abs.1
und3),

h) Grabm aleohneZustim m ungderFriedhofsverw altungentfernt(§ 21 Abs.1),
i) Grabm aleund Grabausstattungennichtinverkehrssicherem Zustandhält

(§§ 19,20 und22),
j) P flanzenschutz-undU nkrautbekäm pfungsm ittelverw endet(§ 22 Abs.6),
k) Grabstättenvernachlässigt(§ 23),
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l) dieL eichenhalleentgegen§ 24 Abs.1 undAbs.3 S atz2 betritt.

(2)Die O rdnungsw idrigkeit kann m it einerGeldbuße biszu 1.000,00 EU R O geahndet w erden.Das
GesetzüberO rdnungsw idrigkeiten (O W iG)vom 24.05.1968 (BGBI.IS .481)in derjew eilsgelten-
denFassungfindetAnw endung.

§ 28Gebühren

Fürdie Benutzung desvon derO rtsgem einde S ellerich verw alteten Friedhofesund dessen Einrich-
tungensinddieGebührennachderjew eilsgeltendenFriedhofsgebührensatzungzu entrichten.

§ 29 Inkrafttreten

DieseS atzungtrittam T agenachihrerVeröffentlichunginKraft.GleichzeitigtretendieFriedhofssat-
zungvom 18.03.2004 und allehierm itverbundenenÄnderungenaußerKraft.

S ellerich,den13.12.2018
HerbertM eyer,O rtsbürgerm eisterDS


